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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.01.1994

Beachte

Dazu VwGH vom 28. Juni 1994, Zl. 94/11/0066, Beschwerde als unbegründet abgewiesen. Rechtssatz

§16 ARG regelt die Beschäftigung von Arbeitnehmern während der Wochenend- und Feiertagsruhe im Rahmen eines

Marktes. Die Bewilligung des Marktes betri<t aber nicht Verkaufsstellen. Eine Beschäftigung in einer Verkaufsstelle

kann daher nicht auf §16 ARG gestützt werden, da für die Beschäftigung in den Verkaufsstellen vielmehr Abschnitt 17

Z2 des ARG-Ausnahmekataloges maßgeblich ist, allenfalls auch eine Verordnung des Landeshauptmannes gemäß §13

ARG in Betracht käme.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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